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Gesellschaftsvertrag 
 

der Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH 
 
 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 1 

Firma und Sitz der Gesellschaft 

 

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie führt die Fir-

ma 

 

„Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH“. 

 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Karlsruhe. 
 
 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Daseinsvorsorgeaufgabe des Schaffens 

der Voraussetzungen für eine Grundversorgung in allen 32 Städten und Gemeinden 

im Landkreis Karlsruhe und daran angrenzenden Regionen mit einem Breitbandka-

bel von 50 Mbit/s symmetrisch. Dabei soll ein landkreisweites Netz mit zwei An-

schlüssen in allen Ortsteilen als Hochgeschwindigkeitsnetz (Backbone) errichtet wer-

den. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört dabei sowohl die Anmietung ent-

sprechender Leitungen als auch die Errichtung erforderlicher Leitungsverbindungen 

zur Überlassung des gesamten Backbone an einen Betreiber, dem diese zur Verfü-

gung gestellt werden. 

 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Ge-

sellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich 

an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen und Hilfs- und Nebenbetriebe errich-

ten, pachten oder verpachten sowie Unternehmensverträge schließen. 
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(3) Die Gesellschaft erfüllt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der §§ 102 ff 

GemO Baden-Württemberg und beachtet die dort genannten Grundsätze. 
 
 

§ 3 

Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr 

 

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 4 

Bekanntmachungen der Gesellschaft 

 

Bekanntmachungen erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger und durch Benach-

richtigung der Gesellschafter, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vor-

schreibt. 
 
 

§ 5 

Stammkapital, Stammeinlagen 

 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100 000 € (in Worten: Einhundert-

tausend Euro). 

 

(2) Am Stammkapital sind die Gesellschafter wie folgt beteiligt: 

 

1. Landkreis Karlsruhe 

mit 51 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 1 000 €  

(Geschäftsanteile Nr. 1 bis 51)  

im Gesamtnennbetrag von                     EUR 51 000 (51 %) 

2. TelemaxX Telekommunikation GmbH 

mit 49 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 1 000 € 

(Geschäftsanteile Nr. 52 bis 100) 

im Gesamtnennbetrag von                      EUR 49 000 (49 %) 

 

(3) Die Geschäftsanteile sind in voller Höhe vor Anmeldung der Gesellschaft zum 

Handelsregister in bar einzubringen.  
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§ 6 

Verfügung über Geschäftsanteile 

 

(1) Jede Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile von Geschäftsanteilen, insbe-

sondere Übertragungen und Verpfändungen, ist nur mit schriftlicher Einwilligung der 

Gesellschaft zulässig, die der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates und der 

Gesellschafterversammlung bedarf. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Ge-

sellschafterversammlung bedürfen jeweils der Einstimmigkeit.  

 

(2) Ein Gesellschafter, der seine Geschäftsanteile ganz oder teilweise veräußern will, 

hat diese zunächst dem Mitgesellschafter durch eingeschriebenen Brief zum Erwerb 

anzubieten. Die Erklärung über die Annahme des Angebots muss dem anbietenden 

Gesellschafter innerhalb von drei Monaten nach dessen Angebot durch eingeschrie-

benen Brief zugehen, anderenfalls gilt dieses als abgelehnt. Der Erwerb durch den 

Mitgesellschafter erfolgt zum anteiligen Unternehmenswert, der, soweit sich die Be-

teiligten nicht anderweitig einigen, von einem Wirtschaftsprüfer nach den allgemeinen 

Grundsätzen ordnungsgemäßer Unternehmensbewertung des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer (IDW S1) in der jeweils gültigen Fassung festzustellen ist. Erklärt sich 

der andere Gesellschafter nicht bereit, die angebotenen Geschäftsanteile ganz oder 

teilweise zu erwerben, ist der veräußerungswillige Gesellschafter berechtigt, seine 

Anteile an einen Dritten zu veräußern. Die nach Abs. 1 erforderliche Zustimmung gilt 

in diesem Fall als erteilt. 

 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten entsprechend für jede andere Art der Verfü-

gung über Geschäftsanteile oder Teile hiervon, wobei auch die Einräumung einer 

stillen Beteiligung, eines Nießbrauchs oder vergleichbarer Rechte als Verfügung an-

zusehen ist. 
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II. Organe der Gesellschaft 

 

 

§ 7 

Organe 

 

Organe der Gesellschaft sind: 

 

1. Geschäftsführung 

2. Aufsichtsrat 

3. Gesellschafterversammlung. 

 

 

Geschäftsführung 

 

 

§ 8 

Zusammensetzung und Bestellung 

 

(1) Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer. Der kaufmännische Geschäftsführer 

wird vom Landkreis Karlsruhe, der technische Geschäftsführer von der TelemaxX 

vorgeschlagen. Beide werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abbe-

rufen. Ihr obliegt ferner der Abschluss, die Änderung sowie die Beendigung von An-

stellungsverträgen mit den Geschäftsführern. 

 

(2) Die Gesellschafterversammlung erlässt eine Geschäftsordnung für die Geschäfts-

führung. Sie kann in der Geschäftsordnung einen Geschäftsführer zum Sprecher be-

nennen. Der Beschluss über die Geschäftsordnung der Geschäftsführung hat ein-

stimmig zu erfolgen.  
 
 

§ 9 

Vertretung 

 

(1) Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft allein. 

 

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft von zwei Geschäfts-

führern gemeinschaftlich oder von einem Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem 

Prokuristen vertreten. 
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(3) Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern das Recht zur 

Alleinvertretung einräumen. Der Beschluss ist einstimmig zu fassen. 
 
 

§ 10 

Aufgaben der Geschäftsführung 

 

(1) Die Geschäftsführung hat die Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, dieses 

Gesellschaftsvertrages und Weisungen der Gesellschafterversammlung zu leiten. 
 

(2) Die Aufgaben im Einzelnen und die Geschäftsverteilung bei mehreren Geschäfts-

führern bestimmen sich nach der Geschäftsordnung. 
 
(3) Die Geschäftsführung hat jeweils für das kommende Geschäftsjahr so rechtzeitig 
den Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Investitionsplan, Finanzierungsplan, Stellenüber-
sicht) aufzustellen, dass die Gesellschafterversammlung diesen möglichst vor Beginn 
des Geschäftsjahres feststellen kann. Der Wirtschaftsplan wird entsprechend den 
Vorschriften des Eigenbetriebsrechts aufgestellt und durch eine fünfjährige Finanz-
planung (Erfolgs-, Investitions- und Finanzierungsvorschaurechnungen) ergänzt. Bei 
wesentlichen Abweichungen ist ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan aufzustellen. 
 
(4) Die Geschäftsführung hat den Gesellschaftern den Wirtschaftsplan und die Fi-
nanzplanung des Unternehmens, den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie 
den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers zu übersenden (§ 48 Landkreisordnung 
für Baden-Württemberg (LKrO BW) i. V. m. § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 lit. c) Gemein-
deordnung Baden-Württemberg (GemO BW)). 
 

(5) Die Geschäftsführung hat nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss 

und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr nach den für große Kapital-

gesellschaften geltenden Vorschriften (§§ 264 ff HGB) bis 31.03. des darauffolgen-

den Geschäftsjahres aufzustellen. 

 

(6) Die Geschäftsführung hat die Gesellschafterversammlung mindestens halbjähr-

lich über die Situation und Entwicklung im Unternehmen, insbesondere über wesent-

liche Abweichungen zu den Planzahlen zu unterrichten. 
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Aufsichtsrat 

 

 

§ 11 

Zusammensetzung, Vorsitz und Amtsdauer des Aufsicht srates 

 

(1) Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen: 

a) der Landrat des Landkreises Karlsruhe kraft Amtes, 

b) sechs Mitglieder vom Landkreises Karlsruhe sollen auf Vorschlag des Kreis-

verbandes Karlsruhe des Gemeindetages Baden-Württemberg (Kommunaler 

Landesverband kreisangehöriger Städte und Gemeinden) durch den Kreistag 

besetzt werden, und 

c) sechs Mitglieder von der TelemaxX GmbH. 

 

Der Landrat des Landkreises Karlsruhe ist kraft Amtes Vorsitzender des Aufsichtsra-

tes. Sein Stellvertreter wird aus der Mitte des Aufsichtsrates gewählt. Die Entsen-

dungsberechtigten haben für ihre Aufsichtsratsmitglieder Stellvertreter zu benennen. 

 

(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber 

der Gesellschaft niederlegen. 

 

(3) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus oder lehnt eine 

Person die Annahme des Mandats ab, ist eine Ergänzung erst in der nächsten Ge-

sellschafterversammlung erforderlich, sofern noch mindestens 11 Mitglieder ihr Amt 

ausüben. Bei Ergänzungswahlen für Mitglieder, die vor Ablauf ihrer Amtszeit ausge-

schieden sind, erfolgt die Wahl für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Auf-

sichtsratsmitgliedes. 

 
 



 

 

 7

§ 12 

Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates  

 

(1) Der Aufsichtsrat wird von dem Vorsitzenden – im Verhinderungsfall von seinem 

Stellvertreter – mindestens zweimal jährlich bzw. so oft es die Geschäfte erfordern 

oder wenn es von der Geschäftsführung oder einem Aufsichtsratsmitglied unter An-

gabe des Zwecks und der Gründe beantragt wird, einberufen. 

 

(2) Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden – im Falle sei-

ner Verhinderung von seinem Stellvertreter – unter der Bezeichnung „Aufsichtsrat der 

Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH“ abgegeben. 

 

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung, des Tagungsor-

tes und des Sitzungsbeginns mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuberu-

fen. In dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung und eine kürze-

re Frist gewählt werden. 

 

(4) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern der 

Aufsichtsrat nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt. Sachverständige und Aus-

kunftspersonen können zur Beratung hinzugezogen werden. Der Aufsichtsrat ist vor 

einer Zuziehung zu hören. 

 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ord-

nungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Ist 

der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, 

so kann innerhalb einer Woche eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung einbe-

rufen werden. Der Aufsichtsrat ist in der neuen Sitzung ohne Rücksicht auf die An-

zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

 

(6) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Stimmen, soweit sich aus dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag nichts anderes 

ergibt. Beschlüsse gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 und 4 sowie gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 1 bis 

4 bedürfen der Einstimmigkeit. Stimmenthaltungen werden nicht gewertet. Die Rei-

henfolge und die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 
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(7) In dringenden Fällen, bei denen eine Einberufung nach Abs. 3 nicht möglich ist, 

sowie in einfachen Angelegenheiten, können nach dem Ermessen des Vorsitzenden 

– im Verhinderungsfall des Stellvertreters – Beschlüsse durch Einholung schriftlicher, 

fernschriftlicher oder elektronischer Erklärungen gefasst werden, es sei denn, ein 

Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht dieser Art der Beschlussfassung. Das Ergeb-

nis der Beschlussfassung ist den Mitgliedern des Aufsichtsrates schriftlich mitzutei-

len. 

 

(8) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die der 

Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der 

Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt 

der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mit-

glied des Aufsichtsrats ist auf Verlangen eine Abschrift der Sitzungsniederschrift aus-

zuhändigen. 

 

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung. 

 

(10) Die von dem Kreistag entsandten oder auf dessen Vorschlag gewählten Mitglie-

der des Aufsichtsrats haben bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen des 

Landkreises zu berücksichtigen (§ 48 LKrO BW i. V. m. § 104 Abs. 3 GemO BW). 

 
(11) Der Landrat sowie die vom Kreistag entsandten Aufsichtsratsmitglieder sind ge-
genüber dem Kreistag des Landkreises Karlsruhe von ihrer Verschwiegenheitsver-
pflichtung entbunden. Es muss dabei gewährleistet sein, dass bei der Berichterstat-
tung die Vertraulichkeit gewährleistet ist. Im Übrigen gilt § 116 Satz 2 AktG entspre-
chend. Die Aufsichtsratsmitglieder der TelemaxX sind gegenüber ihren Gremien von 
der Verschwiegenheitsverpflichtung befreit. 

 

 

§ 13 

Aufgaben des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Aufsichtsrat überwacht und berät die Geschäftsführung; er hat ein unbe-

schränktes Recht auf Auskunft und Untersuchung. Die Vorschriften des Aktiengeset-

zes finden, soweit gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben oder im Gesellschafts-

vertrag ausdrücklich genannt, keine Anwendung. 
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(2) Dem Aufsichtsrat obliegen folgende Aufgaben: 

 

1. Vorberatung aller Angelegenheiten, deren Entscheidung der Gesellschafterver-

sammlung vorbehalten ist; 

2. Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen die Geschäftsführung sowie die 

Entscheidung über die Vertretung in entsprechenden Prozessen; 

3. Beratung des Jahresabschlusses und des Vorschlags für die Gewinnverwendung 

und des Lageberichts sowie der Berichte an die Gesellschafterversammlung; 

4.  Auswahl des Abschlussprüfers; 

 

(3) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates neben den 

sonst im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Fällen in folgenden Angelegenheiten: 

 

1. Erteilung und Widerruf von Prokuren; 

2. Aufstellung des Wirtschaftsplans und der fünfjährigen Finanzplanung; 

3. Mögliche Nachträge zu Wirtschaftsplänen; 

4. Rechtsgeschäfte, die im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen sind und solche von 

im Einzelfall über 1 Mio €.  

 

 

Gesellschafterversammlung 

 

 

§ 14 
Einberufung, Vorsitz, Ort und Beschlussfassung in d er Gesellschafterver-

sammlung 
 

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung unter Mitteilung 

der Tagesordnung, des Tagungsortes und des Sitzungsbeginns schriftlich mit einer 

Frist von mindestens zwei Wochen einberufen. In dringenden Fällen kann von der 

Einhaltung der Formen und Fristen abgesehen werden. Rechtswirksame Beschlüsse 

sind jedoch nur möglich, wenn sämtliche Gesellschafter auf die Einhaltung der vor-

genannten Fristen verzichtet haben und der Beschlussfassung nicht widersprochen 

wird. 
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(2) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter, die zu-

sammen mindestens 75 % des Stammkapitals halten, anwesend oder vertreten sind. 

Ist die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, hat die Geschäftsführung 

unter Beachtung der Formvorschriften des Abs. 1 eine neue Gesellschafterversamm-

lung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen oder vertrete-

nen Gesellschafter beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

(3) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet entsprechend § 42a Abs. 2 

GmbHG in den ersten acht bzw. elf Monaten des Geschäftsjahres statt. 

 

(4) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Landrat des Landkreises 

Karlsruhe. 

 

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine 

Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unter-

zeichnen und an die Gesellschafter zu versenden ist. 

 

(6) Das Stimmverbot des § 47 Abs. 4 GmbHG wird ausgeschlossen. 
 
 

§ 15 

Aufgabe und Beschlussfassung der Gesellschaftervers ammlung 

 

(1) Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag 

und durch eigenen Beschluss zugewiesenen Befugnisse. 

 

(2) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen insbesondere: 

 

1. Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und Kapi-

talherabsetzungen; 

2. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern sowie Abschluss, Änderung 

und Beendigung der Anstellungsverträge; 

3. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder; 

4. Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unter-

nehmensgegenstandes und wesentliche Erweiterung des Geschäftsbetriebs im 

Rahmen des Unternehmensgegenstands; 

5. Beschluss des Wirtschafts- und Finanzplans sowie deren Nachträge; 
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6. Feststellung des Jahresabschlusses; Verwendung des Ergebnisses sowie die 

Genehmigung des Lageberichts; im Beschluss über die Verwendung des Ergeb-

nisses können die Gesellschafter Beträge in die anderen Gewinnrücklagen ein-

stellen oder als Gewinn vortragen; 

7. Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates; 

8. Bestellung des Abschlussprüfers; 

9. Einwilligung zu Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile eines Geschäftsan-

teiles; 

10. Abschluss, Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen im Sinne der 

§§ 291 und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes (Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-

rungsverträge sowie andere Unternehmensverträge, wie z.B. Gewinngemein-

schaften) und Interessengemeinschaftsverträge; 

11. Errichtung, Veräußerung und Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen; 

12. Umwandlung, Verschmelzung, Spaltung und Auflösung der Gesellschaft; 

13. Bestellung der Liquidatoren; 

14. Festlegung des Auslagenersatzes und der Entschädigung für Mitglieder des Auf-

sichtsrats. 

 

(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder dieser 

Vertrag etwas anderes bestimmen. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme. 

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimme. Jeder Gesellschafter kann 

sein Stimmrecht nur einheitlich ausüben. Beschlüsse nach Abs. 2 Nrn. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 

10, 11 und 12 bedürfen der Einstimmigkeit. 

 

 

III. Prüfung 

 

 

§ 16 

Jahresabschluss, Prüfung und Offenlegung 

 

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der ersten drei Monate eines Geschäftsjahres 

den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie den La-

gebericht nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HBG) 

für große Kapitalgesellschaften für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen, so-

weit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen (§ 264 HBG; § 48 LKrO BW i. V. m. § 103 Abs. 1 Ziff. 5 

lit. b) GemO BW). 
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(2) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lagebericht 

von einem Wirtschaftsprüfer entsprechend den Grundsätzen des Abs. (1) sowie des 

§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) prüfen zu lassen. Dabei 

ist der Abschlussprüfer zu beauftragen, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung zu prüfen und in seinem Bericht auch darzustellen 

a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und 

Rentabilität der Gesellschaft, 

b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Ge-

schäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 

waren, 

c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jah-

resfehlbetrages. 

 

(3) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss, 

den mit dem Prüfungsvermerk versehenen Bericht des Abschlussprüfers, den Lage-

bericht sowie den Vorschlag des Aufsichtsrats zur Feststellung und zur Beschluss-

fassung über die Behandlung des Ergebnisses spätestens bis zum 15. August eines 

jeden Jahres vorzulegen. 

 

(4) Die Geschäftsführung hat den Beschluss über die Feststellung des Jahresab-

schlusses zusammen mit dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts sowie die beschlossene Verwendung des Jahres-

überschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags ortsüblich bekannt zu ge-

ben. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe sind der Jahresabschluss und der Lagebericht 

an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung 

hinzuweisen (§ 48 LKrO BW i. V. m. § 105 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GemO BW). 

 

(5) Für die Prüfung der Betätigung des Landkreises Karlsruhe bei der Gesellschaft 

werden dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Karlsruhe und der für dessen 

überörtliche Prüfung zuständigen Prüfungsbehörde die in § 54 HGrG vorgesehenen 

Befugnisse eingeräumt (§ 48 LKrO BW i. V. m. § 103 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 5 lit. d) Ge-

mO BW). Der für die überörtliche Prüfung zuständigen Prüfungsbehörde wird außer-

dem das Recht zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung nach Maßgabe 

des § 114 Abs. 1 GemO BW eingeräumt (§ 48 LKrO BW i. V. m. § 103 Abs. 1 Satz 1 

Ziff. 5 lit. e) GemO BW). 

 

(6) Dem Gesellschafter Landkreis Karlsruhe sind die für die Aufstellung des Gesamt-

abschlusses im Sinne des § 95a GemO erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu 

dem von ihm bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 
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§ 17 

Verlustausgleich, Ergebnisverwendung 

 

(1) Verluste der Gesellschaft werden allein vom Gesellschafter Landkreis Karlsruhe 

ausgeglichen. Der Landkreis Karlsruhe wird die Verluste durch Einzahlung in die Ka-

pitalrücklage ausgleichen. 

 

(2) Bei Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses verpflichten sich die Gesellschaf-

ter zur Thesaurierung der Gewinne in der Gewinnrücklage der Gesellschaft.  

 

(3) Wollen die Gesellschafter im Einzelfall von den Grundsätzen des Abs. 1 und 2 

abweichen, bedarf der Beschluss über die Abweichung der Zustimmung aller Gesell-

schafter (Einstimmigkeit). 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 

 

 

§ 18 

Salvatorische Klausel 

 

(1) Soweit einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein sollten, bleibt der 

Vertrag im Übrigen unberührt. Die ungültige Bestimmung ist durch Beschluss der 

Gesellschafter umzudeuten oder so zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Be-

stimmung beabsichtigte gesellschaftsrechtliche Zweck erreicht wird.  

 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, soweit 

das Gesetz nicht die notarielle Beurkundung vorsieht. 
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§ 19 

Gründungsaufwand 

 

Die Gesellschaft trägt die Kosten der Gründung (Notar- und Gerichtskosten, Veröf-

fentlichungskosten) bis zu einem Höchstbetrag von 10 000 €. 

 

 

Karlsruhe, den 

 

Für den Landkreis Karlsruhe Für die TelemaxX  

 Telekommunikation GmbH 

 

 

 

 
____________________________ ____________________________ 

Landrat Dr. Christoph Schnaudigel Dieter Kettermann 

 Geschäftsführer 

 

 

 ____________________________ 

 Andreas Tremmel 


